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Leitsätze des Urteils

1. Vorabentscheidungsverfahren  — Gültigkeitsprüfung  — Zulässigkeit  — Erfordernis, dem 
Gerichtshof hinreichende Angaben zum tatsächlichen und rechtlichen Zusammenhang zu 
machen
(Art. 234 EG)

2. Landwirtschaft  — Rechtsangleichung  — Inverkehrbringen von Pflanzenschutzmitteln  — 
Richtlinie 91/414
(Richtlinie 91/414 des Rates, Art. 19 und Anhang I; Richtlinie 2006/134 der Kommission)
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3. Landwirtschaft  — Rechtsangleichung  — Inverkehrbringen von Pflanzenschutzmitteln  — 
Richtlinie 91/414
(Richtlinie 91/414 des Rates, Art. 19 und Anhang I; Richtlinie 2006/134 der Kommission)

4. Landwirtschaft  — Rechtsangleichung  — Inverkehrbringen von Pflanzenschutzmitteln  — 
Richtlinie 91/414
(Art.  168 AEUV und  191 Abs.  1 und  2 AEUV; Richtlinie 91/414 des Rates, Anhang  I; 
Richtlinie 2006/134 der Kommission)

5. Landwirtschaft  — Rechtsangleichung  — Inverkehrbringen von Pflanzenschutzmitteln  — 
Richtlinie 91/414
Richtlinie 91/414 des Rates, Art. 5 Abs. 5 und Anhang I; Richtlinie 2006/134 der Kommission)

1. Der Gerichtshof kann es nur dann ableh-
nen, über eine von einem nationalen Ge-
richt zur Vorabentscheidung vorgelegte 
Frage zu befinden, wenn insbesondere 
die Auslegung oder die Beurteilung der 
Gültigkeit einer Unionsvorschrift, um 
die das nationale Gericht ersucht, offen-
sichtlich in keinem Zusammenhang mit 
der Realität oder dem Gegenstand des 
Ausgangsrechtsstreits steht, wenn das 
Problem hypothetischer Natur ist oder 
wenn der Gerichtshof nicht über die 
tatsächlichen und rechtlichen Angaben 
verfügt, die für eine zweckdienliche Be-
antwortung der ihm vorgelegten Fragen 
erforderlich sind.

Dies ist nicht der Fall, wenn zum ei-
nen vor dem Gerichtshof unbestritten 
ist, dass die Frage der Gültigkeit einer 
Richtlinie für die Entscheidung des Aus-
gangsrechtstreits erheblich ist, und zum 
anderen das nationale Gericht erläutert 
hat, dass es die Gültigkeit der Richtlinie 

insbesondere wegen der Inkohärenz 
zwischen den mit dieser Richtlinie fest-
gelegten Beschränkungen der Verwen-
dung eines Stoffes und den im Großen 
und Ganzen positiven technischen und 
wissenschaftlichen Bewertungen dieses 
Stoffes in Zweifel ziehe, so dass der Ge-
richtshof über hinreichende Angaben 
verfügt, um die Gültigkeit der Richtlinie 
im Hinblick auf den Sachverhalt, der dem 
Ausgangsrechtsstreit zugrunde liegt, 
prüfen zu können.

(vgl. Randnrn. 25-27)

2. Die Richtlinie 91/414 über das Inver-
kehrbringen von Pflanzenschutzmitteln 
soll, wie aus ihren Erwägungsgründen 5, 
6 und 9 hervorgeht, der Beseitigung der 
Hindernisse für den innergemeinschaft-
lichen Handel mit Pflanzenschutzmitteln 
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unter Aufrechterhaltung eines hohen 
Schutzniveaus für die Umwelt sowie für 
die Gesundheit von Mensch und Tier 
dienen. Damit die Kommission das ihr 
gesetzte Ziel wirksam verfolgen kann 
und im Hinblick darauf, dass sie komple-
xe technische Beurteilungen vorzuneh-
men hat, wenn sie im Rahmen der Prü-
fung von Anträgen auf Aufnahme von 
Wirkstoffen in Anhang  I der Richtlinie 
91/414 die mit der Anwendung dieser 
Stoffe verbundenen Risiken bewertet, ist 
ihr ein weites Ermessen zuzuerkennen.

Die Ausübung dieses Ermessens ist je-
doch nicht der gerichtlichen Kontrolle 
entzogen. Der Unionsrichter muss näm-
lich im Rahmen dieser Kontrolle fest-
stellen, ob die Verfahrensvorschriften 
eingehalten worden sind, ob der Sachver-
halt von der Kommission zutreffend fest-
gestellt worden ist und ob keine offen-
sichtlich fehlerhafte Würdigung dieses 
Sachverhalts und kein Ermessensmiss-
brauch vorliegen. Insbesondere hat der 
Unionsrichter bei der Prüfung, ob das 
zuständige Organ einen offensichtlichen 
Beurteilungsfehler begangen hat, zu kon-
trollieren, ob dieses Organ sorgfältig und 
unparteiisch alle relevanten Gesichts-
punkte des Einzelfalls untersucht hat, auf 
die die daraus gezogenen Schlussfolge-
rungen gestützt sind.

(vgl. Randnrn. 54-57)

3. Im Rahmen der Richtlinie 91/414 über 
das Inverkehrbringen von Pflanzen-
schutzmitteln ist die Kommission zwar 
verpflichtet, die vom Bericht erstatten-
den Mitgliedstaat vorbereitete wissen-
schaftliche Bewertung zu berücksichti-
gen, doch bindet diese Bewertung weder 
die Kommission noch gegebenenfalls den 
Rat, die nach dem Verfahren des Art. 19 
dieser Richtlinie weiter Risikomanage-
mentmaßnahmen erlassen können, die 
von den vom Bericht erstattenden Mit-
gliedstaat vorgeschlagenen abweichen.

Was die Richtlinie 2006/134 zur Ände-
rung der Richtlinie 91/414 zwecks Auf-
nahme des Wirkstoffs Fenarimol betrifft, 
so besteht, da zum einen die vom Antrag-
steller übermittelten Daten die ursprüng-
liche Bewertung des Bericht erstattenden 
Mitgliedstaats in Bezug auf das Fehlen ei-
nes unannehmbaren Risikos bestätigten 
und von der Arbeitsgruppe „Bewertung“ 
akzeptiert wurden, und zum anderen die 
Richtlinie 2006/134 die Ergebnisse der 
wissenschaftlichen Bewertung der mit 
diesem Wirkstoff verbundenen Risiken 
nicht entkräftet, weil sie dazu führt, dass 
seine Verwendung in Pflanzenschutzmit-
teln zugelassen wird, kein Anhaltspunkt 
dafür, dass ihr ein offensichtlicher Beur-
teilungsfehler der Kommission anhaftet.

Unter diesen Umständen kann der Kom-
mission nämlich nicht zur Last gelegt 



LEITSÄTZE — RECHTSSACHE C-77/09

I - 13536

werden, sie habe die vom Bericht er-
stattenden Mitgliedstaat vorgelegten 
wissenschaftlichen Gesichtspunkte im 
Rahmen der Bewertung der mit der Ver-
wendung von Fenarimol verbundenen 
Risiken nicht sorgfältig und unparteiisch 
untersucht.

(vgl. Randnrn. 60, 62-63, 65, 67)

4. Erweist es sich als unmöglich, das Beste-
hen oder den Umfang des behaupteten 
Risikos mit Sicherheit festzustellen, weil 
die Ergebnisse der durchgeführten Stu-
dien unzureichend, nicht schlüssig oder 
ungenau sind, die Wahrscheinlichkeit 
eines tatsächlichen Schadens für die öf-
fentliche Gesundheit jedoch fortbesteht, 
falls das Risiko eintritt, rechtfertigt das 
Vorsorgeprinzip den Erlass beschränken-
der Maßnahmen, wenn sie objektiv und 
nicht diskriminierend sind.

Was das Verfahren zur Aufnahme von 
Fenarimol in Anhang  I der Richtlinie 
91/414 über das Inverkehrbringen von 
Pflanzenschutzmitteln angeht, so hat 
sich bei der Erarbeitung des Entwurfs der 
Entscheidung zur Aufnahme von Fenari-
mol in Anhang I der Richtlinie 91/414 ge-
zeigt, dass weiter Bedenken hinsichtlich 
der toxischen Wirkungen von Fenarimol, 
insbesondere seiner potenziell endokrin 

wirkenden Eigenschaften, bestehen, so 
dass der Stoff nicht ohne Einschränkun-
gen verwendet werden sollte.

Unter diesen Umständen, die belegen, 
dass hinsichtlich der Beurteilung der 
endokrinen Wirkungen von Stoffen wie 
Fenarimol noch wissenschaftliche Unge-
wissheit bestand, kann nicht angenom-
men werden, dass die Kommission eine 
offensichtlich unzutreffende Anwendung 
des Vorsorgeprinzips vorgenommen hat, 
als sie die Zulassung dieses Stoffes mit 
Anwendungsbeschränkungen verknüpft 
hat.

(vgl. Randnrn. 76-79)

5. Die Kommission verfügt über ein weites 
Ermessen, wenn sie im Rahmen eines 
Verfahrens zur Aufnahme eines Stoffes in 
Anhang I der Richtlinie 91/414 über das 
Inverkehrbringen von Pflanzenschutz-
mitteln Risikomanagementmaßnahmen 
erlässt.

Hinsichtlich der Frage, ob die Maßnah-
men zur Beschränkung der Anwendung 
von Fenarimol zur Erreichung der mit 
der Richtlinie 91/414 verfolgten Ziele 
geeignet sind, ergibt sich aus dem Ver-
fahren, das zum Erlass der Richtlinie 
2006/134 zur Änderung der Richtlinie 
91/414 zwecks Aufnahme des Wirkstoffs 
Fenarimol geführt hat, und den Erwä-
gungsgründen dieser Richtlinie, dass sich 
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die Kommission um einen Ausgleich be-
müht hat zwischen den Zielen der Richt-
linie 91/414 — nämlich der Produktions-
verbesserung bei der Pflanzenerzeugung 
und dem Schutz der Gesundheit von 
Mensch und Tier, des Grundwassers und  
der Umwelt — und dem Interesse des An-
tragstellers an der Aufnahme von Fena-
rimol in Anhang I der Richtlinie 91/414 
nach wissenschaftlicher Bewertung der 
mit diesem Stoff verbundenen Risiken. 
In Anbetracht der Bedenken hinsichtlich 
der potenziellen endokrinen Wirkungen 
von Fenarimol und der insoweit beste-
henden wissenschaftlichen Ungewiss-
heit, die den Rückgriff der Kommission 
auf das Vorsorgeprinzip gerechtfertigt 
haben, erscheinen die Beschränkungen, 
denen die Anwendung dieses Stoffes 
nach der Richtlinie 2006/134 unter-
liegt, nicht ungeeignet, diese Ziele zu 
erreichen.

Zur Notwendigkeit der fraglichen Maß-
nahme ist festzustellen, dass die Aufnah-
me von Fenarimol in Anhang I der Richt-
linie 91/414 zwar auf einen Zeitraum von 
18 Monaten verkürzt wurde, dass diese 
zeitliche Befristung nach dem elften Er-
wägungsgrund der Richtlinie 2006/134 
jedoch einer etwaigen Verlängerung 
der Aufnahme nach Art.  5 Abs.  5 der 

Richtlinie 91/414 nicht entgegensteht. 
Weiter geht aus dem sechsten Erwä-
gungsgrund der Richtlinie 2006/134 aus-
drücklich hervor, dass der Umstand, dass 
die Zulassung auf diejenigen Anwen-
dungen beschränkt wird, die tatsächlich 
geprüft wurden und für die festgestellt 
wurde, dass die Bedingungen der Richt-
linie 91/414 eingehalten werden, es nicht 
ausschließt, dass weitere Anwendungen 
in Anhang I dieser Richtlinie aufgenom-
men werden, nachdem sie umfassend ge-
prüft worden sind.

Unter diesen Umständen gehen die 
Maßnahmen zur Beschränkung der An-
wendung von Fenarimol nicht über das 
hinaus, was zur Erreichung der verfolg-
ten Ziele als erforderlich erachtet werden 
kann. Daraus folgt, dass die Richtlinie 
2006/134 nicht wegen Verstoßes den 
Grundsatz der Verhältnismäßigkeit un-
gültig ist.

(vgl. Randnrn. 82-87)
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